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Abréviations

UNO Organisation der Vereinten Nationen
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
UBI Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
HIV Humanes Immundefizienz-Virus
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenvorsorge
ARK Schweizerische Asylrekurskommission
EG Europäische Gemeinschaft
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
NASAK Nationales Sportanlagenkonzept
SGV Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte

ONU Organisation des Nations unies
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
AIEP Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-

télévision
ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales
EEE l'Espace économique européen
SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise
VIH Virus de l'immunodéficience humaine
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité
CRA Commission suisse de recours en matière d'asile
CE Communauté européenne
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

CISIN Conception des installations sportives d’importance nationale
SSMC Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Nachdem der Nationalrat 1997 zwei parlamentarischen Initiativen von Felten (sp, BS) für
die Verfolgung von Vergewaltigung und anderen Gewaltakten in der Ehe oder
eheähnlichen Verhältnissen als Offizial- und nicht nur als Antragsdelikt Folge gegeben
hatte, legte nun seine Rechtskommission eine entsprechende Gesetzesänderung vor.
Da sie der Ansicht war, dass ein von Staates wegen einzuleitendes Verfahren in
Einzelfällen nicht dem Willen des Opfers entsprechen könnte, sah sie allerdings vor,
dass bei weniger schweren Fällen das Verfahren auf Wunsch des Opfers eingestellt
werden kann. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.10.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich mit den Kommissionsvorschlägen zur Umsetzung von
zwei parlamentarischen Initiativen von Felten (sp, BS) für die strafrechtliche Verfolgung
von Vergewaltigung und anderen Gewaltakten in der Ehe oder eheähnlichen
Verhältnissen. Diese gelten in Zukunft als Offizial- und nicht nur als Antragsdelikt. Bei
weniger gravierenden Straftatbeständen (einfache Körperverletzung, Tätlichkeit,
Drohung, Nötigung) kann das Verfahren auf Wunsch des Opfers eingestellt werden.
Gegen den Widerstand der SVP und der Liberalen hiess der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 118 zu 33 Stimmen gut. Nachdem der Ständerat oppositionslos
zugestimmt hatte, wurde die Gesetzesrevision in der Herbstsession verabschiedet. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 03.10.2003
HANS HIRTER

Criminalité

Die besondere Verwerflichkeit der sogenannten Kinderpornographie verlangt nach
einstimmiger Meinung des Nationalrats nach zusätzlichen strafrechtlichen
Bestimmungen. Er überwies eine parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS), welche
zusätzlich zur Herstellung und zum Vertrieb auch den Besitz von Kinderpornographie
unter Strafe stellen will. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.06.1996
HANS HIRTER

Nachdem im Vorjahr der Nationalrat eine parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS)
(Pa.Iv. 45.405) verabschiedet hatte, welche nicht nur die Herstellung und den Vertrieb
von Kinderpornographie, sondern auch deren Besitz strafbar machen will, doppelte
nun der Ständerat nach. Er überwies eine Motion Béguin (fdp, NE), welche dieses
Verbot des Besitzes auf die ganze illegale «harte Pornographie» (neben sexuellen
Handlungen mit Kindern auch solche mit Tieren und Exkrementen sowie in Verbindung
mit Gewalttätigkeiten) ausdehnen will. 4

MOTION
DATE: 10.03.1997
HANS HIRTER

Mit zwei parlamentarischen Initiativen verlangte im Nationalrat die Sozialdemokratin
von Felten (BS) eine Verschärfung des Strafrechts zum Schutz der Frauen vor Gewalt in
der Ehe oder in eheähnlichen Verhältnissen. Die erste Initiative (Pa.Iv. 96.464) verlangt,
dass die einfache Körperverletzung durch den Mann in diesen Verhältnissen zu einem
Offizialdelikt wird. Der zweite Vorstoss will erreichen, dass sexuelle Nötigung und
Vergewaltigung in der Ehe vom Staat als Offizialdelikt, also auch ohne Einwilligung der
betroffenen Frau verfolgt werden muss. Noch 1990 hatte sich der Nationalrat anlässlich
der Revision des Sexualstrafrechts für die Ausgestaltung als Antragsdelikt entschieden.
Nun beantragte die vorberatende Kommission die Überweisung beider Vorstösse.
Gegenanträge stellten Dorle Vallender (fdp, AR) und Suzette Sandoz (lp, VD); sie blieben
aber mit 72:70 (Körperverletzung) resp. 82:66 (Vergewaltigung) Stimmen in der
Minderheit. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.12.1997
HANS HIRTER
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Anlässlich der Behandlung einer als Postulat überwiesenen Motion Jeanprêtre (sp, VD)
(Mo. 96.3660) für die Schaffung einer speziellen Koordinationsstelle zur internationalen
Bekämpfung der Kinderprostitution und der Aktivitäten von Pädophilen wies
Bundesrat Koller darauf hin, dass die schweizerischen Polizeibehörden in diesem
Bereich bereits heute eng mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden
zusammenarbeiten. Eine weitere Motion Jeanprêtre (Mo. 96.3659) zur Bekämpfung der
Ausbeutung von Kindern durch sogenannte Sexualtouristen überwies der Nationalrat
mit dem Einverständnis des Bundesrates diskussionslos. Sie verlangt, das
Strafgesetzbuch in dem Sinne zu ändern, dass im Ausland begangene Sexualdelikte mit
Kindern unabhängig von der Nationalität des Täters und den im entsprechenden Land
geltenden Gesetzen in der Schweiz verfolgt werden können. Der Ständerat und nach
ihm auch der Nationalrat hiessen ebenfalls eine analoge Motion Béguin (fdp, NE) (Mo.
96.3649) gut. Im gleichen Zusammenhang überwies der Nationalrat auch eine Motion
Jeanprêtre (Mo. 97.3485) für den Aufbau resp. Ausbau von Polizeidiensten, welche sich
der Bekämpfung der Pädophilie und ihrer Organisationen widmen. Die Forderung, auch
Strafen gegen Organisationen, namentlich Reiseveranstalter, welche in diesem Bereich
tätig sind, aussprechen zu können, wurde von der Sozialdemokratin von Felten (BS)
eingebracht. Der Nationalrat wandelte ihre Motion (Mo. 97.3366) in ein Postulat um. In
der Praxis erfüllen die richterlichen Behörden die Forderungen der Motionen
Jeanprêtre und Béguin bereits teilweise. Nachdem im Vorjahr ein Schweizer in der
Waadt wegen Unzucht mit Kindern in Sri Lanka verurteilt worden war, nahmen die
Zürcher Behörden 1997 einen anderen Schweizer in Untersuchungshaft, der jahrelang in
Sri Lanka gelebt hatte und dort wegen Unzucht mit Kindern verhaftet, dann aber nicht
verurteilt, sondern ausgewiesen worden war. 6

MOTION
DATE: 19.12.1997
HANS HIRTER

Bei strafbaren Handlungen im Internet (z.B. Angebot von illegaler Pornographie und
Verbreitung von gegen das Antirassismusgesetz verstossenden Aussagen) bestehen
nicht nur Probleme bei der Verfolgung der Täter, da diese ja oft in Staaten tätig sind, wo
ihre Aktionen nicht verboten sind (z.B. rassistische Aussagen in den USA). Unklarheit
besteht auch in bezug auf die rechtliche Mitverantwortung der sogenannten Provider,
die als Vermittler zwischen den Internetnutzern fungieren. Gemäss dem seit April 1998
geltenden neuen Medienstrafrecht können diese wegen Nichtverhinderung einer
strafbaren Publikation zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht möglich ist,
die Autoren selbst in der Schweiz zu belangen. Der Bundesrat beantragte dem
Nationalrat erfolgreich die Umwandlung einer Motion von Felten (sp, BS) für einen
spezifischen Strafrechtsartikel, der die Verantwortlichkeit der Provider festhält, in ein
Postulat. Er riet dabei, die weitere Entwicklung abzuwarten, da sich das Problem
ohnehin nur auf internationaler Ebene lösen lasse und zudem auch die Provider selbst
versuchten, Standards für eine Selbstregulierung zu entwickeln. Im Juli hatte die
Bundesanwaltschaft einige Provider ersucht, für ihre Abonnenten den Zugang zu Seiten
mit in der Schweiz illegalen Inhalten zu sperren. Die Provider wiesen in ihrer Reaktion
auf die technischen Probleme solcher Sperren hin, bei denen entweder Tausende von
legalen Seiten gleichzeitig gesperrt würden, oder die nutzlos blieben, da die Autoren in
kürzester Zeit unter neuen Adressen auftauchen würden. 7

MOTION
DATE: 18.12.1998
HANS HIRTER

Elections

Elections fédérales

Nachdem sie vor vier Jahren in Basel-Stadt einen Erdrutschsieg hatte erringen können,
büsste die SP nun den Sitz der Bisherigen Margrit von Felten ein. Diese war während der
Legislatur zum linksgrünen „Bündnis“ übergelaufen, konnte ihr Mandat dort aber nicht
verteidigen. Der SP blieben somit drei Nationalratsmandate. Zweitstärkste Partei wurde
die SVP, die, nachdem sie 1995 nicht angetreten war, gleich einen Stimmenanteil von
13,6% und einen der sechs Sitze eroberte. Die FDP konnte ihren Sitz halten und auch
die Liberalen verteidigten trotz massiven Stimmenverlusten ihr Mandat. Im Kanton
Basel-Landschaft rückte die SVP mit einem beinahe verdoppelten Wählerstimmenanteil
von 18,0% auf den dritten Platz vor. Zu einem Sitzgewinn reichte es aber nicht. Dafür
konnte die FDP ihren vor vier Jahren verlorenen Sitz wieder gewinnen. 1995 war der
damalige FDP-Nationalrat Miesch mit einer eigenen Liste gegen die Mutterpartei
angetreten und hatte ihr entscheidende Stimmen abgeworben. An erster Stelle blieb
die SP mit 23,3% Stimmenanteil und zwei Sitzen. CVP und GP gingen unverändert mit
einem Sitz aus dem Rennen, letztere allerdings nur dank der Listenverbindung mit der
SP. Die SD erzielten mit 10,1% in Basel-Land ihr schweizerisches Spitzenergebnis,
verloren aber trotzdem den bisherigen Sitz ihres Zentralpräsidenten Keller. 8

ÉLECTIONS
DATE: 24.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Politique étrangère

Relations avec d'autres Etats

Trois accords de coopération policière et judiciaire avec l’Italie et deux avec la France
ont été acceptés par le parlement ainsi qu’une modification attenante de la loi sur le
séjour et l’établissement des étrangers. Malgré deux propositions de minorités de la
commission désirant refuser, pour l’une, un accord conclu avec la France et, pour
l’autre, un accord conclu avec l’Italie, le Conseil national a accepté l’arrêté du Conseil
fédéral par 114 voix contre 14 et 32 abstentions. La première proposition de minorité
avait été préalablement rejetée par 135 voix contre 9 et la seconde par 107 voix contre
53. Comme sa collègue écologiste de la chambre du peuple Margrith von Felten (BS), le
conseiller aux Etats Dick Marty (prd, TI) a regretté le climat de précipitation qui avait
présidé au traitement de ce dossier. Le radical tessinois a notamment protesté contre
le fait que les parlementaires n’aient pas été informés qu’un des accords passés avec
l’Italie sur la réadmission des clandestins impliquait, en contrepartie de la Suisse,
l’abandon d’une instance de recours pour les demandes d’assistance judiciaire
concernant les cas graves de criminalité. Apparemment rassurée par le démenti du
Conseiller fédéral Arnold Koller, la chambre haute a approuvé, lors du vote sur
l’ensemble, les cinq accords par 29 voix contre 4. Sur ce même sujet, le Conseil fédéral
a transmis un message au parlement concernant divers accords de coopération
judiciaire et policière avec l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.04.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Finances publiques

Impôts directs

Ein Postulat von Felten (sp, BS), das eine zukünftige Aufteilung der Steuerstatistik nach
den Geschlechtern und eine entsprechende Aufschlüsselung des
Bruttoarbeitseinkommens forderte, wurde vom Nationalrat überwiesen. 10

POSTULAT
DATE: 23.06.1995
EVA MÜLLER

Politique sociale

Population et travail

Protection des travailleurs

Mit einer Motion wollte von Felten (sp, BS) den Bundesrat beauftragen,
Arbeitsschutzbestimmungen für die Handhabung (Bearbeitung und Entsorgung) von
gentechnisch veränderten Organismen zu erlassen, welche zumindest das
Sicherheitsniveau der entsprechenden EU-Richtlinie aufweisen sollten. Der Vorstoss
wurde von Randegger, CIBA-Werkleiter und Basler FDP-Nationalrat bekämpft und die
Diskussion deshalb verschoben. 11

MOTION
DATE: 04.10.1996
MARIANNE BENTELI

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Mit einer Motion forderte von Felten (sp, BS), im Rahmen des Vormundschaftsrechts
Bestimmungen zum Schutz der Rechte der psychisch Kranken zu erlassen, damit
insbesondere für unfreiwillig in eine Klinik eingewiesene Personen die Einhaltung des
Grundsatzes, wonach jede medizinische Behandlung der Einwilligung des Patienten
bedarf, gesichert sei. Der Bundesrat verwies darauf, dass auch die von einem
fürsorgerischen Freiheitsentzug betroffenen Personen aufgrund der heutigen
Gesetzeslage nicht völlig rechtlos sind. Die Frage werde zudem in der anstehenden
Gesamtrevision des Familienrechts sowie in der zur Diskussion stehenden Revision des
Betäubungsmittelgesetzes angegangen. Auf seinen Antrag wurde der Vorstoss als
Postulat verabschiedet. 12

MOTION
DATE: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI
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Mit einem Postulat wollte der Waadtländer Arzt und FDP-Nationalrat Guisan den
Bundesrat bitten, die Einführung eines Gesundheitspasses für jedermann zu prüfen.
Ein solches Dokument sollte nach Ansicht des Postulanten Gesundheitsinformationen
speichern, zur Qualitätssicherung beitragen und der Wirtschaftlichkeit der
medizinischen Behandlung dienen. Erfasst würden Daten zur Diagnostik, zu den
Untersuchungen sowie den laufenden und den abgeschlossenen Behandlungen. Von
besonderer Bedeutung wäre dieser Pass für Patienten, die von mehreren Ärzten oder
Institutionen behandelt werden. Es liesse sich damit besser vermeiden, dass
medizinische Untersuchungen unnötigerweise wiederholt werden. Das Postulat wurde
von 66 Mitunterzeichnern aus allen politischen Lagern unterstützt, von der Basler SP-
Nationalrätin von Felten jedoch aus datenschützerischen Gründen bekämpft, weshalb
der Entscheid verschoben wurde. 13

POSTULAT
DATE: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hatte sich bereits in der Herbstsession mit der Frage der
Xenotransplantation befasst. Mit 94 zu 61 Stimmen lehnte er eine diesbezügliche
parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS) ab (Pa.Iv. 96.419), überwies aber mit
deutlichem Mehr eine Motion seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur,
welche die Übertragung tierischer Transplantate auf den Menschen einer
Bewilligungspflicht unterstellen will. 14

MOTION
DATE: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte die Vorlage in seiner Wintersession und folgte dabei den
Vorschlägen der Landesregierung, verankerte aber zusätzlich explizit die
Unentgeltlichkeit der menschlichen Organspende. Ein von den Grünen unterstützter
Rückweisungsantrag von Felten (sp, BS), welche befürchtete, dass der Bund damit einen
Blankocheck für die zentralisierte Organbeschaffung erhalte, wurde sehr deutlich
abgelehnt. Ebenfalls keine Chance hatte der Antrag der SP auf ein Festschreiben der
Freiwilligkeit der Spende. Das Wort Spende enthalte per definitionem den Begriff der
Freiwilligkeit, argumentierten vor allem bürgerliche Kreise, weshalb es nicht nötig sei,
diese noch speziell festzuschreiben. Die von den Grünen unterstützte SP hatte mit
ihrem Antrag verhindern wollen, dass auf Gesetzesstufe die sogenannte
"Widerspruchslösung" eingeführt wird, bei der eine Organentnahme möglich ist, wenn
diese vom Verstorbenen oder seinen Angehörigen nicht ausdrücklich verweigert wird.
Ein weiterer Antrag der SP und der Grünen für ein Moratorium zur Xenotransplantation
(Übertragung gentechnisch veränderter tierischer Organe auf den Menschen) bis ins
Jahr 2010 wurde ebenfalls verworfen. Die Gegner befürchteten vor allem eine
Behinderung der Forschung in der Schweiz. Als Übergangslösung bis zum Vorliegen
eines eigentlichen Transplantationsgesetzes kündigte Bundesrätin Dreifuss an, dass sie
in Kürze dem Parlament beantragen werde, die Bewilligungspflicht für allfällige
Xenotransplantationen in den dringlichen Beschluss über die Kontrolle von Blut,
Blutprodukten und Transplantaten aufzunehmen. 15

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.12.1997
MARIANNE BENTELI

Am 7. Februar fand die eidgenössische Abstimmung über den Verfassungsartikel zur
Transplantationsmedizin statt, welcher erste nationale Leitplanken für dieses ethisch
sensible Spezialgebiet der Medizinaltechnik setzt. Die mit fast 88% Ja-Stimmen
überdeutlich angenommene neue Verfassungsbestimmung gibt dem Bund die
gesetzgeberische Kompetenz, den Umgang mit Organen, Geweben und Zellen
gegenüber den kantonalen Lösungen einheitlich zu reglementieren und dabei den
Schutz der Menschenwürde sowie der Persönlichkeit und der Gesundheit zu
gewährleisten; zudem erhält er die Aufgabe, Kriterien für eine gerechte Zuteilung der
zur Verfügung stehenden Organe festzulegen. Als wichtige Schranke gegen einen
allfälligen Missbrauch gilt die Unentgeltlichkeit der Spende sowie das Verbot des
Handels mit menschlichen Bestandteilen. Konkrete Abgrenzungsfragen (Zustimmung
des Spenders, Definition des Todeszeitpunkts und Xenotransplantation) sollen im
Rahmen eines spezifischen Transplantationsgesetzes angegangen werden, für welches
Bundespräsidentin Dreifuss eine Botschaft im Jahr 2000 in Aussicht stellte.

Die Zustimmung erfolgte am deutlichsten in Genf und den übrigen lateinischen
Kantonen mit Ja-Stimmenanteilen nahe bei oder über 90%. Die geringste Unterstützung
fand der Verfassungsartikel in Uri und den beiden Appenzell, wo er aber immer noch
über 80% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Die parlamentarische Debatte zu diesem Verfassungsartikel hatte bereits gezeigt, dass
dieser nur vereinzelt bei den Grünen und den ihnen nahestehenden Kreisen auf

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.02.1999
MARIANNE BENTELI
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Ablehnung stossen würde. Besonders die beiden Nationalrätinnen Gonseth (gp, BL) und
von Felten (sp, BS) sowie gentechnologiekritische und tierschützerische Gruppierungen
bekämpften präventiv die neuen Kompetenzen des Bundes im Bereich der
Xenotransplantation, welche sie generell nicht zulassen oder zumindest einem längeren
Moratorium unterstellen möchten. Die GP zeigte sich in der Frage übrigens gespalten:
Während die Deutschschweizer Sektionen die Nein-Parole ausgaben, votierten die
Sektionen in der Waadt und im Kanton Genf für ein Ja.

Verfassungsartikel über die Transplantationsmedizin (Art. 24decies)
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'501'925 (87,8%) / 20 6/2 Stände 
Nein: 209'263 (12,2%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SP, SVP (1*), LPS, LdU, EVP, FP, SD (1*), PdA; Evang. Kirchenbund;
Swisstransplant.
– Nein: Grüne (4*); Schweiz. Arbeitsgruppe Gentechnologie
– Stimmfreigabe: SGV

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16

Als Sprecherin der Kommissionsmehrheit begründete Dormann (cvp, LU) im Nationalrat
das vorsichtige Vorgehen des Bundesrates mit dem Risiko, dass bei einer
Xenotransplantation bisher unbekannte, dem Aids- und dem Ebola-Virus sowie der
Creutzfeld-Jakob-Krankheit verwandte Erreger auf den Menschen überspringen und
sich dann unkontrolliert verbreiten könnten. Zudem verwies sie auf den ethischen
Einwand, wonach der Mensch die anderen Lebewesen nicht einfach zu Ersatzteillagern
degradieren dürfe. Minderheitsvertreter Deiss (cvp, FR) meinte demgegenüber, ein
Verbot mit Ausnahmen setze falsche Signale, es werde damit ein eigentliches
Moratorium eingeführt, und dieses gefährde den Forschungsplatz Schweiz. Er
beantragte, das relativierte Verbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen und fand
dabei die Unterstützung von Egerszegi (fdp, AG), Hochreutener (cvp, BE) und Bortoluzzi
(svp, ZH) als Sprecher ihrer Fraktionen.

Die Grüne Gonseth (BL) warf der Minderheit vor, mit ihrem Antrag gebe sie lediglich
dem Druck der Pharmalobby nach. Noch härter ging Bundespräsidentin Dreifuss mit
ihrem künftigen Amtskollegen Deiss ins Gericht. Sie befand, er habe am Rande der
Fairness argumentiert, da der Bundesrat kein eigentliches Moratorium vorgeschlagen
habe. Sein Antrag sei wohl entstanden, weil der Pharmaindustrie das Wort ”Verbot” im
bundesrätlichen Konzept nicht gefalle; es sei eines Parlaments aber ”unwürdig”, sich
durch die ”Arroganz eine Branche” die Wortwahl diktieren zu lassen. Die
Transplantation von Tierorganen werde in der vorgesehen Übergangsfrist
medizintechnisch gar nicht möglich sein; sie zu propagieren wecke falsche Hoffnungen
bei schwer kranken Personen.

Ihr Appell zeigte Wirkung. Neben den geschlossenen Fraktionen von SP, GP, LdU/EVP
und SD stimmten auch 10 CVP-, 5 FDP- und 2 SVP-Abgeordnete gegen die Parole ihrer
Fraktionen. Dem Bundesrat wurde mit 88 zu 75 Stimmen Folge geleistet. Kaum
Unterstützung fanden hingegen weitergehende Anträge aus der SP: Für einen Antrag
Goll (ZH), klinische Versuche mit Tierorganen vorläufig ausnahmslos zu verbieten,
sprachen sich nur gerade 49 von 157 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Antrag von
Felten (BS), die Xenotransplantation generell zu verbieten, scheiterte mit 118 zu 38
Stimmen.

Angesichts der Abstimmungsergebnisse zog Goll eine 1997 eingereichte Motion für ein
Moratorium für Xenotransplantation zurück (Mo. 97.3544). 17

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI
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In den letzten Jahren waren in der Presse immer wieder Berichte erschienen über die
Zwangssterilisation geistig behinderter Menschen nicht nur im nationalsozialistischen
Deutschland und in anderen europäischen Ländern seither, sondern auch in der
Schweiz. Nationalrätin von Felten (gp, BS) hatte kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem
Parlament eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche für Personen, die gegen
ihren Willen oder unter psychischem Druck sterilisiert worden sind, eine angemessene
Entschädigung verlangt. Auf Antrag der Rechtskommission wurde der Initiative
einstimmig Folge gegeben. Die Kommission will zudem prüfen, ob und unter welchen
Voraussetzungen Sterilisationen ohne Einwilligung der Betroffenen rechtmässig sind.

Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, deren Richtlinien von
1981 derartige Eingriffe als unzulässig bezeichnet, hielt es für angezeigt, ihre Praxis zu
überdenken. Danach soll eine Sterilisation auch dann möglich sein, wenn eine Person
deren Tragweite nicht ganz versteht. Die SAMW begründete ihre neuen Richtlinien mit
dem Recht auf gelebte Sexualität. Der Eingriff soll dann erlaubt sein, wenn alle
reversiblen Formen der Schwangerschaftsverhütung nicht möglich sind 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.08.2000
MARIANNE BENTELI

Wer gegen seinen Willen sterilisiert oder kastriert wurde, was vielen geistig behinderten
Menschen auch in der Schweiz widerfuhr, soll für diesen schweren Eingriff in die
psychische und physische Integrität entschädigt werden. Zudem gilt es, künftige
Missbräuche zu verhindern. Beides soll in einem neuen Gesetz geregelt werden, das auf
eine parlamentarische Initiative der ehemaligen Nationalrätin von Felten (gp, BS)
zurückgeht und vom Bundesrat Ende März in die Vernehmlassung gegeben wurde. Das
Gesetz will die Sterilisation nur dann erlauben, wenn die betroffene Person volljährig ist
und ihre Einwilligung erteilt. Ist die Person jünger oder aufgrund ihrer geistigen
Behinderung auf Dauer urteilsunfähig, ist der Eingriff nur unter strengen
Voraussetzungen und mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde erlaubt. In allen
anderen Fällen wird die Zwangssterilisation als schwere Körperverletzung im Sinn des
Strafgesetzbuches geahndet. Opfer von vergangenen zwangsweisen Sterilisationen oder
Kastrationen sollen im Rahmen des Opferhilfegesetzes entschädigt werden. 19

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Die nationalrätliche Rechtskommission war 2000 einstimmig mit einer
parlamentarischen Initiative von Felten beauftragt worden, ein Entschädigungsgesetz
für die Opfer von Zwangssterilisationen auszuarbeiten. Die konkrete Umsetzung – die
Kommission schlug eine pauschale Genugtuungszahlung von 5000 Fr. pro Fall vor – war
nun aber bedeutend umstrittener. Im Einvernehmen mit dem Bundesrat, der kein
Präjudiz für spätere anderweitige Wiedergutmachungen an Opfer behördlicher
Fehleinschätzungen (beispielsweise ehemalige Verdingkinder oder Zwangsinternierte in
der Psychiatrie) schaffen wollte, sprachen sich SVP und FDP gegen die Entschädigungen
aus. Es wurde argumentiert, die Zwangssterilisationen seien im Zeitpunkt ihrer
Durchführung als angemessen empfunden worden, weshalb Entschädigungszahlungen
eine fragwürdige Vergangenheitsbewältigung ohne genügende verfassungsrechtliche
Grundlage darstellen würden. SP, Grüne und CVP vertraten hingegen die Auffassung,
derart formaljuristische Argumentationen seien rechtsstaatlich unsensibel, der Staat
habe die Pflicht, ein in seinem Namen begangenes Unrecht wieder gutzumachen. Mit 91
zu 84 Stimmen wurden die Anträge des Bundesrates sowie eines Vertreters der SVP auf
Nichteintreten abgelehnt. Gehör fand der Bundesrat dann aber im Ständerat, der sich
mit 28 zu 8 Stimmen gegen Eintreten aussprach, worauf sich der Nationalrat mit 103 zu
66 anschloss.

Unbestritten war in beiden Kammern hingegen das eigentliche Sterilisationsgesetz.
Dieses betrifft vor allem die rund 50'000 geistig behinderten Menschen, die in
gemischtgeschlechtlichen Heimen leben, in denen Sexualität kein Tabu mehr ist. Um
hier unerwünschte Schwangerschaften zu vermeiden, soll die Sterilisation als ultima
Ratio zugelassen werden, allerdings unter strengen Bedingungen: sie ist erst ab 18
Jahren möglich und darf nur im Interesse der betroffenen Person vorgenommen
werden. 20

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2004
MARIANNE BENTELI
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Epidémies

Zur Diskussion steht auch immer wieder die Stellung der HIV-Positiven und AIDS-
Kranken in den Sozialversicherungen. In seiner Stellungnahme zu einer Motion von
Felten (sp, BS) verwies der Bundesrat auf das im Vorjahr vom Eidgenössischen
Versicherungsgericht gefällte Urteil, wonach eine HIV-Infektion als Krankheit im
Rechtssinne zu bezeichnen sei. HIV-Positive würden demzufolge bei Vorbehalten oder
der Verweigerung von Zusatzversicherungen nicht speziell diskriminiert, sondern
lediglich wie andere Kranke behandelt. Er bekräftigte erneut seinen Wunsch nach
einem Obligatorium in der Krankenversicherung, womit die Vorbehalte bei der
Grundversicherung dahinfallen würden, und erinnerte daran, dass im BVG
Mindestleistungen ohne Vorbehalt garantiert sind. Im überobligatorischen Bereich und
bei den Zusatzversicherungen lehnte er spezifische Ausnahmen für HIV-Positive und
AIDS-Kranke hingegen ab, da dies nach seiner Auffassung eher noch zu einer weiteren
Ausgrenzung der von AIDS Betroffenen führen könnte. Auf seinen Antrag hin wurde die
Motion nur als Postulat angenommen. 21

MOTION
DATE: 13.12.1991
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin von Felten (sp, BS) verlangte in einer parlamentarischen Initiative den
Erlass eines Gesetzes über das Massen-Screening, das unter anderem gewährleisten
sollte, dass die Durchführung anonymer Studien und die Weiterleitung der erhobenen
Daten nur mit der Einwilligung der Betroffenen erfolgen darf, dass Screening-
Programme auf behandelbare Krankheiten beschränkt werden und den
Patientenorganisationen ein Mitspracherecht zugestanden wird. Die vorberatende
Kommission empfahl, der Initiative keine Folge zu geben, da sie in ihrem Wortlaut zu
vage sei und die beiden Schritte der Datenbeschaffung und der Datenweitergabe
vermenge. Die Frage der Rechtmässigkeit von anonymen Tests werde in der bereits
eingeleiteten Revision des Epidemiengesetzes angegangen, weshalb es nicht
zweckmässig sei, dafür ein eigenes Gesetz zu schaffen. Das Plenum folgte dieser
Argumentation und verwarf die Initiative mit 66 zu 40 Stimmen. 22

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.03.1995
MARIANNE BENTELI

Recherche médicale

Der Bundesrat war bereit, ein Postulat von Felten (sp, BS) entgegenzunehmen, das ihn
einlädt, einen Bericht über die Keimbahntherapie vorzulegen, welcher die ethischen,
rechtlichen und geisteswissenschaftlichen Aspekte des Eingriffs an menschlichen
Keimzellen beleuchten soll. 23

POSTULAT
DATE: 28.02.1994
MARIANNE BENTELI

In seiner Antwort auf eine Interpellation von Felten (sp, BS) erklärte der Bundesrat,
angesichts der Komplexität der Frage sehe er keine Möglichkeit, dass ein Gesetz über
die Genomanalysen noch vor dem Jahr 2000 in Kraft gesetzt werden könnte. 24

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

In beiderseitigem Einverständnis und ohne Diskussionen wurde von beiden Kammern
im Rahmen der Verfassungsrevision beim Artikel über die Fortpflanzungsmedizin und
die Gentechnologie beim Menschen (Art. 119) zusätzlich ein Verbot des Klonens
aufgenommen. Ein Antrag von Felten (sp, BS) im Nationalrat, der auch ein Verbot der
Patentierung von menschlichen Organen, Geweben, Zellen, Genen und Gensequenzen
festschreiben wollte, wurde mit 77 zu 60 Stimmen abgelehnt. 25

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.06.1998
MARIANNE BENTELI

Da er gewillt ist, in diesen heiklen Bereichen aktiv zu werden, war der Bundesrat bereit,
entsprechende Motionen im Nationalrat entgegenzunehmen. Dormann (cvp, LU) wollte
ihn verpflichten, möglichst rasch ein Bundesgesetz über die medizinische Forschung
am Menschen vorzubereiten, doch wurde der Vorstoss von von Felten (sp, BS) bekämpft
und damit vorderhand der Diskussion entzogen. Eine Motion von Felten, welche
Gentests vor Abschluss eines Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte,
wurde von Privatassekuranzvertreter Hochreutener (cvp, BE) bekämpft und deshalb
materiell ebenfalls nicht behandelt. 26

MOTION
DATE: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI
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Im Vorjahr war eine Motion von Felten (sp, BS), welche Gentests vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte, von Hochreutener (cvp, BE)
bekämpft worden. Nachdem dieser seinen Widerstand aufgegeben hatte, wurde der
Vorstoss im Einvernehmen mit der Motionärin als Postulat überwiesen. 27

MOTION
DATE: 03.03.1999
MARIANNE BENTELI

Assistance sociale

Eine Motion von Felten (sp, BS) über die erleichterte alleinige Wohnungszuweisung an
einen noch nicht in richterlich festgesetzten Trennung lebenden Ehegatten im Fall von
psychischer oder physischer Misshandlung wurde, da der Bundesrat auf bereits
bestehende Eheschutzmassnahmen verweisen konnte, vom Nationalrat lediglich als
Postulat angenommen. 28

MOTION
DATE: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Sport

Ende April verabschiedete der Bundesrat den Entwurf zu einem Bundesbeschluss über
Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung (Nasak). Er beantragte dem
Parlament, bis ins Jahr 2005 80 Mio Fr. in die wichtigsten Sportarenen zu investieren.
Im Vordergrund steht der Neubau der Stadien Wankdorf in Bern, St. Jakob in Basel und
de la Praille in Genf. Zudem sollen die Sportplätze Pontaise in Lausanne und Letzigrund
in Zürich ausgebaut werden. Weiter sollen ein neues polysportives Hallenvelodrom, ein
neues Trainingszentrum Ostschweiz, ein neues nationales Schwimmzentrum, die
Erweiterung des Eissportzentrums Davos, der Neubau einer Skisprung-Schanzenanlage
und diverse Schneesportprojekte unterstützt werden. Wie die Botschaft ausführte, wird
das zentrale Auswahlkriterium der Bedarfsnachweis der betreffenden nationalen
Sportverbände sein sowie dessen Verifizierung durch die Eidgenössische Sportschule
Magglingen.

Die kleine Kammer behandelte die Vorlage als Erstrat. Eintreten war unbestritten. Der
Sprecher der Kommission betonte, die Erneuerung der grossen Sportstätten sei
dringend nötig, da die Schweiz sonst im internationalen Vergleich in die zweite Liga
absteigen würde. In der Detailberatung scheiterte ein Antrag Jenny (svp, GL), der mehr
Mittel für regionale Anlagen bereitstellen wollte. Angenommen wurde hingegen ein
Antrag Merz (fdp, AR) für ein polysportives Zentrum Ostschweiz sowie ein Antrag Bieri
(cvp, ZG), wonach auch die Eigentümer und Benutzer der Stadien zur Finanzierung und
zum langfristigen Unterhalt der Anlagen beizutragen haben. 

Der Nationalrat zeigte sich in dieser Frage ebenso spendierfreudig wie der Ständerat.
Ein Nichteintretensantrag von von Felten (sp, BS), die befand, es sei absurd, dem Bund
in Zeiten der eingeschränkten Finanzmittel neue Aufgaben aufzubürden, hatte keine
Chancen, gleich wie auch ein Rückweisungsantrag Bircher (cvp, AG), der das Geschäft
so lange verschieben wollte, bis das Haushaltziel erreicht ist. Die meisten Redner
stellten nur rhetorisch die Frage, ob eine neue Subvention opportun sei. Sparen sei
zwar angesagt, aber neue Finanzhilfen dürften nicht abgeschmettert werden, erklärte
etwa Föhn (svp, SZ). Und Hochreutener (cvp, BE) meinte, ohne Spitzensport gebe es
keinen Breitensport, und der Spitzensport brauche neue Impulse. Mit 120 zu 21
Stimmen wurde die Vorlage deutlich angenommen. 

Eine Differenz zum Ständerat blieb aber bestehen. Die grosse Kammer befand mit
knapper Mehrheit, die Einbindung der Eigentümer und Benutzer der Stadien sei
eigentlich selbstverständlich und gehöre deshalb nicht explizit ins Gesetz. Der
Ständerat beharrte aber auf seinem ersten Entscheid. Angeführt von Loretan (fdp, AG)
meinte er, die Vorlage sei in der Bevölkerung durchaus nicht unbestritten; der Bund
schiesse hier 80 Mio Fr. ein, und zwar auch zugunsten von Sportclubs, die grösstenteils
aus eigenem Verschulden konkursreif seien. Um das Gesamtvorhaben nicht zu
gefährden, schloss sich der Nationalrat in der zweiten Lesung oppositionslos an. 29

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Groupes sociaux

Politique à l'égard des étrangers

Konkrete Forderungen stellte auch der Berner FP-Nationalrat Scherrer. Nach seinen
Vorstellungen sollte eine Ehefür nichtig erklärt werden, wenn ein Ehepartner nicht eine
Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Vorschriften über den
ausländerrechtlichen Aufenthalt umgehen will. Der Bundesrat verwies auf bereits
bestehende Regelungen im Ausländer- und Bürgerrecht, gestand aber ein, dass es
dennoch zu Missbräuchen kommen könne, weshalb er bereit war, die Motion als
Postulat entgegen zu nehmen. Der Vorstoss wurde aber von den SP-Nationalrätinnen
Maury Pasquier (GE), von Felten (BS) und Thanei (ZH) bekämpft und damit vorderhand
der Diskussion entzogen. Gegen ein Postulat Heim (cvp, SO), welches die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe verlangte, die Vorschläge ausarbeiten sollte, wie der
Rechtsmissbrauch bei der Eheschliessung zwecks Erlangen und Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung wirkungsvoll bekämpft werden kann, wurde von Thanei (sp, ZH)
und Vermot (sp, BE) opponiert und dessen Behandlung so ebenfalls auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. 30

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI

Politique d'asile

Selbst wenn sie diese Sicht der Dinge nicht teilte, hatte eine Mehrheit der
vorberatenden Kommission doch eine Ausweitung des Begriffs der Schutzbedürftigkeit
vorgenommen. Insbesondere sollte der vorläufige Aufnahme auch in Situationen
allgemeiner Gewalt oder systematischer und schwerer Verletzung der Menschenrechte
gewährt werden. Eine Minderheit aus Vertretern von SVP, FDP, CVP und FP lehnte diese
Erweiterung ab, da sie einen Rechtsanspruch auf Schutz suggeriere und gegenüber
gewissen Ländern zu einem zeitlich nicht absehbaren Zustand führen könnte. Zudem
vermische die Linke Schutz- und Asylwürdigkeit, was die Rückkehr der vorläufig
Aufgenommenen nach Aufhebung des Status erschwere.

Bundespräsident Koller wehrte sich erfolglos gegen diese Ausweitung der Definition.
Der Rat hiess mit 71 zu 60 Stimmen den Kommissionsvorschlag gut.
Kommissionspräsidentin Fankhauser (sp, BL) erinnerte an die Judenverfolgung in
Deutschland; dabei habe es sich nicht um einen Krieg- oder Bürgerkrieg, sondern um
systematische Verfolgung gehandelt. Heutige Gewaltsituationen beträfen zunehmend
schwere Verletzungen der Menschenrechte, weshalb es unverständlich sei, dass des
Bundesrat diesen Begriff nicht von sich aus in das Gesetz aufgenommen habe, meinte
auch David (cvp, SG). Mit 74 zu 56 Stimmen lehnte der Rat hingegen einen Antrag von
Felten (sp, BS) ab, der die spezifischen Formen der Gewalt gegen Frauen zumindest hier
einführen wollte.

Nach einem fast zweiwöchigen Unterbruch der Beratungen befasste sich der
Nationalrat noch einmal mit dem Status der Gewaltflüchtlinge. Gegen den Antrag des
Bundesrates beschloss er mit 82 zu 53 Stimmen, dass die Asylgesuche von Personen,
die ihr Gesuch noch vor der Schutzgewährung gestellt haben, lediglich sistiert werden
und nach Aufhebung des vorläufigen Schutzes behandelt werden müssen. Auf
Asylgesuche, die nach der Schutzgewährung eingereicht werden, soll später hingegen
nur dann eingetreten werden, wenn eine Anhörung Hinweise auf eine individuelle
Verfolgung ergibt. Ein Antrag Dormann (cvp, LU), wonach Schutzbedürftige mit
sistiertem Gesuch nach fünf Jahren das Recht auf ein Asylverfahren erhalten sollen,
wurde abgelehnt. Hingegen wurde die Bestimmung aufgenommen, dass der Bundesrat
nicht allein über die gruppenweise Aufnahme entscheiden kann; mit Stichentscheid der
Ratspräsidentin setzte sich eine Kommissionsmehrheit durch, welche verlangte, dass
der Bundesrat vor dem Entscheid über die Gewährung des vorübergehenden Schutzes
auch die Hilfswerke konsultieren muss. 31

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.06.1997
MARIANNE BENTELI

Bei den Bestimmungen über das eigentliche Asylverfahren versuchten Vertreter der
SVP Forderungen ihrer Volksinitiative "gegen die illegale Einwanderung" einzubauen, die
das Volk im Dezember des Vorjahres abgelehnt hatte. Hasler (AG) verlangte, dass das
Vorweisen eines Ausweispapieres Voraussetzung für die Zulassung zum Verfahren
sei.Hans Fehr (ZH) forderte, dass auf Gesuche illegal eingereister Flüchtlinge nicht mehr
eingetreten werde. Fischer (AG) wollte das Arbeitsverbot von neu eingereisten
Asylbewerbern von drei auf sechs Monate ausdehnen. Der Rat lehnte alle diese Anträge
deutlich ab. Ebenso erging es den Anträgen, die frauenspezifische Regelungen

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.06.1997
MARIANNE BENTELI
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verlangten. Bühlmann (gp, LU) und von Felten (sp, BS) wollten die Rücksichtnahme auf
Frauen, Minderjährige und Folteropfer im Verfahren und während des Aufenthalts in
den Detailbestimmungen verankern. Sie verlangten unter anderem, dass Ehefrauen ein
eigenes Asylverfahren erhalten. Nur in einem Punkt wurden die rotgrünen Anträge
angenommen: Flüchtet ein Minderjähriger allein in die Schweiz, dürfen ihn die
Asylbehörden erst dann befragen, wenn ein Vormund oder Beistand ernannt ist, der die
Interessen des Kindes wahrnehmen kann.

Von allen Asylbewerbern waren bisher diejenigen am schlechtesten gestellt, welche mit
dem Flugzeug einreisen und bereits im Flughafen ein Asylgesuch stellen. Sie mussten
auf unbestimmte Zeit im "Niemandsland" des Transitbereichs ausharren, bis das BFF
abgeklärt hatte, ob ein Asylgesuch überhaupt gerechtfertigt sei. Fiel die Untersuchung
negativ aus, so wurden die Asylbewerber abgeschoben, ohne die Möglichkeit erhalten
zu haben, einen Anwalt zu kontaktieren oder gegen den Entscheid des BFF Rekurs bei
der Asylrekurskommission (ARK) einzulegen. Um dieser ungleichen Behandlung der
Asylsuchenden ein Ende zu bereiten, schlug der Bundesrat vor, die maximale Frist für
die Abklärungen des BFF auf zehn Tage festzusetzen. Die vorberatende
Nationalratskommission wollte den Behörden dafür sogar 15 Tage Zeit lassen.

Der Nationalrat musste jedoch die Flughafenregelung in einem zentralen Punkt
ergänzen, um zu vermeiden, dass die Schweiz die Europäische
Menschenrechtskonvention verletzt. Der Europäische Gerichtshof hatte nämlich
inzwischen klargemacht, dass es Freiheitsentzug ist, wenn Asylsuchende die
Transiträume eines Flughafens nicht verlassen dürfen. Wer so in seiner
Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, hat demnach Anrecht auf eine richterliche
Überprüfung. Im gleichen Sinn hatte kurz vor Aufnahme der parlamentarischen
Beratungen auch das Bundesgericht entschieden. Der Nationalrat beschloss deshalb,
dass das BFF den Asylsuchenden, die in Zürich-Kloten oder Genf-Cointrin gelandet
sind, die vorläufige Verweigerung der Einreise innert 48 Stunden eröffnen muss. Die
Bewerber können diese Verfügung anfechten, und die Behörden müssen ihnen die
Möglichkeit geben, einen Beistand beizuziehen. Beibehalten wurde die fünfzehntägige
Frist für die Abklärungen. Die Ratsmehrheit begründete dies mit dem Umfang der
Untersuchungen, die für ein seriöses notwendig seien. Abgelehnt wurde ein rot-grüner
Antrag, der diese Asylsuchenden nach 72 Stunden einem Durchgangsheim zuweisen
wollte.

Zum Abschluss behandelte die grosse Kammer noch die Arbeitsbedingungen der
Asylbewerber und vorläufig Aufgenommenen. Neu müssen sowohl Flüchtlinge wie
Schutzbedürftige, die eine Arbeit finden, neben Fürsorge- und Verwaltungskosten auch
die Aufwendungen für Ausreise und Verfahren zurückerstatten. Dafür werden 10% ihres
Lohnes auf ein Sicherheitskonto überwiesen. In diesem Punkt versuchte die SVP
ebenfalls, Forderungen aus ihrer abgelehnten Asylinitiative einzubringen, nämlich jene
nach einer staatlichen Lohnverwaltung; und auch hier blitzte sie ab. Anders als
Asylbewerber sollten gemäss Bundesrat Schutzbedürftige erst nach sechs Monaten
arbeiten dürfen. Die Mehrheit des Nationalrates wollte in diesem Punkt aber
Asylbewerber und Schutzbedürftige gleichstellen und sprach sich generell für eine
Sperrfrist von drei Monaten aus. Schliesslich wurde noch die Kantonalisierung der
Fürsorge für Asylbewerber und Schutzbedürftige beschlossen; für diese erhalten die
Kantone inskünftig pauschale Bundesbeiträge, statt dass die Kosten individuell
abgerechnet werden. Diese Massnahme wurde vom links-grünen Lager und den
Hilfswerken vehement abgelehnt, da sie darin eine Massregelung der oft als
unbotmässig kritisierten Asylhilfe zu erkennen glaubten. Das revidierte Asylgesetz wurde
vom Nationalrat nach 17 Stunden Beratung mit 73 zu 60 Stimmen bei 17 Enthaltungen
verabschiedet. 32
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Politique familiale

Sehr kontrovers diskutiert wurde das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder nach einer
Scheidung. Bundesrat, Ständerat und eine bürgerliche Kommissionsminderheit
vertraten die Auffassung, dass, wenn beide Eltern dies wollen und sie sich über die
Betreuung und die finanzielle Unterstützung einigen können, sie das auch so sollen
regeln können. Eine Kommissionsmehrheit wollte das gemeinsame Sorgerecht von der
Bedingung abhängig machen, dass sich die Eltern schon vor der Scheidung in die
Betreuung der Kinder teilten. Eine zweite Minderheit - in der sich so unterschiedliche
Geister wie der Thurgauer SVP-Mann Baumann und die Basler SP-Frau von Felten trafen
- wollten gar kein gemeinsames Sorgerecht, weil damit nur die Streitigkeiten über die
Ehe hinaus fortgeführt würden. Noch einmal ganz anders sah es der Aargauer CVP-
Vertreter Bircher: Für ihn sollte das gemeinsame Sorgerecht die Regel sein. Der Rat
stimmte hier schliesslich seiner Kommissionsminderheit zu, wonach sich die Eltern ins
Sorgerecht teilen können, allerdings nur, wenn sie ihre Streitigkeiten nicht vor Gericht
austragen und diese Lösung dem Wohl des Kindes dient.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die finanzielle Abgeltung der Frauen. Der Grundsatz
der hälftigen Teilung der Pensionskassengelder war unbestritten.
Auseinandersetzungen gab es aber in der Frage, wie lange dies auch nach der
Scheidung gelten solle. Zahlreiche Minderheitsanträge vor allem von SP-Frauenseite
verlangten, dass die Frau auch nach der Scheidung noch Anrecht auf die Hälfte der
Pensionskassenguthaben haben soll, wenn sie wegen der Kinder nicht arbeitet - im
Maximum so lange, bis das jüngste Kind erwachsen ist. Der Rat mochte dieser
Argumentation nicht folgen und bestimmte, dass nur das während der Ehe angesparte
Pensionskassenguthaben hälftig aufzuteilen ist. Verdient ein ex-Mann plötzlich mehr als
vor der Scheidung, während die ex-Frau mit den Alimenten nicht auskommt, so sollte
sie nach Meinung von Bundes- und Ständerat mehr verlangen können, allerdings nur in
den ersten fünf Jahren nach der Scheidung. Die Mehrheit der Kommission wollte diese
Frist streichen. Eine Minderheit wollte noch weiter gehen: Frauen sollten auch dann
mehr verlangen können, wenn es ihnen plötzlich finanziell schlechter geht, der Mann
aber nicht mehr verdient. In diesem Punkt setzte sich die Auffassung von Bundesrat
und Ständerat durch.

Ausgerechnet bei der Frage der Mediation gingen die Emotionen hoch. Nach dem
Ständerat lehnte auch der Nationalrat die Pflicht der Kantone zur Schaffung von
Vermittlungsstellen in Scheidungsangelegenheiten ab. Den Mediatorinnen und
Mediatoren fehle es zumeist am notwendigen juristischen Wissen, was sich leicht zum
Nachteil der Schwächeren - und meist seien dies die Frauen - auswirken könne, befand
Nabholz (fdp, ZH). Ganz anderer Meinung war Dormann (cvp, LU). Für sie bedeutete die
Mediation das zweite Standbein des neuen Scheidungsrechtes. Es sei ein Angebot
gerade auch für Personen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten. Zusammen
mit Bundesrat Koller musste sie sich jedoch geschlagen geben.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.12.1997
MARIANNE BENTELI

Femmes et politique de parité

Insbesondere Frauenorganisationen und Gewerkschaften thematisierten in der EWR-
Diskussion die Frage, was ein Beitritt zum europäischen Binnenmarkt den Frauen
bringen würde. Ausgehend von einer Interpellation von Felten (sp, BS) liess der
Bundesrat einen diesbezüglichen Bericht ausarbeiten. Dieser kam zum Schluss, dass ein
EWR-Beitritt mittelfristig positive Impulse für die Frauen zeitigen würde. Bezüglich
ihrer rechtlichen Stellung könnten die Frauen nur gewinnen, da die zwischen 1975 und
1986 erlassenen fünf EG-Richtlinien, die zum "Acquis communautaire" im EWR-Vertrag
gehören, die formale Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben und bei den
Sozialversicherungen vorschreiben. Auf dem Arbeitsmarkt hätten es die Frauen
aufgrund ihrer schlechteren Ausbildung hingegen anfänglich etwas schwerer als die
Männer. 33

POSTULAT
DATE: 18.12.1992
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte die Basler SP-Nationalrätin von Felten den Bundesrat
beauftragen, als Arbeitgeber ein Impulsprogramm zu lancieren, welches auch auf
Niveau der Kaderstellen eine Förderung der partnerschaftlichen Teilung der
Betreuungsarbeit ermöglicht, wobei auch eine Quotierung zum Zuge kommen müsste.
Der Bundesrat verwies auf die obenerwähnten Weisungen und den Umstand, dass die
Arbeitsgruppe "Arbeitszeit 2000", welche verwaltungsintern Modelle für eine
zukunftsgerichtete Arbeitszeit erarbeitet, die weiteren von der Motion aufgeworfenen

MOTION
DATE: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI
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Punkte (Recht auf Reduktion der Arbeitszeit bei Betreuungsaufgaben von Angehörigen,
Überzeitverbot für Betreuungspflichtige sowie Elternurlaub) bereits in ihre
Uberlegungen einbeziehe. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion nur als
Postulat überwiesen. 34

Das im Vorjahr von der Landesregierung vorgelegte Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Frau und Mann ("Gleichstellungsgesetz"), welches den seit 1981 in der
Bundesverfassung stehenden Gleichstellungsartikel umsetzen und die Frauen im
Wirtschaftsleben vor direkten und indirekten Diskriminierungen schützen soll, wurde
bereits von der vorberatenden Kommission des Nationalrates in wichtigen Punkten
abgeschwächt. Wie umstritten die ganze Vorlage war, ging schon nur daraus hervor,
dass dem Plenum ein Nichteintretensantrag Sandoz (lp, VD) und zwei
Rückweisungsanträge Aubry (fdp, BE) und Bortoluzzi (svp, ZH) sowie mehr als 30
Abänderungsanträge zu dem 18 Artikel umfassenden Gesetz vorlagen. Nach einer rund
vier Stunden dauernden und teilweise emotional geführten Eintretensdebatte, in der
aber doch die sachlichen Argumente und die Einsicht überwogen, dass dieses Gesetz
überfällig sei, wurden der Nichteintretens- bzw. die Rückweisungsanträge deutlich
abgelehnt.
In der ebenfalls sehr ausführlichen Detailberatung schloss sich das Plenum in den
meisten Punkten den Anträgen der Mehrheit der bürgerlich dominierten Kommission
an. So sprach sich die grosse Kammer nach einem längeren Rededuell für eine engere
Definition des Tatbestandes der sexuellen Belästigung aus und wollte dafür die
Beweislast allein bei den Betroffenen belassen. Vergeblich monierten Sprecherinnen
von SP, GP und LdU/EVP, die Stellung der Frauen werde dadurch im Vergleich zur
heutigen Praxis verschlechtert.
Gegen die Kommissionsmehrheit konnten sich lediglich Anträge durchsetzen, welche
die Vorlage noch weiter abschwächten. Eine von Nationalrat Ducret (cvp, GE)
angeführte Minderheit erreichte so, dass anstelle eines generellen
Diskriminierungsverbotes mit einer erklärenden Aufzählung eine restriktivere,
abschliessende Auflistung von Diskriminierungen eingeführt wurde, wobei
Stellenausschreibung und Anstellung aus dem Katalog gestrichen wurden. Unter das
Diskriminierungsverbot sollten nur noch Aufgabenzuteilung, Arbeitsbedingungen,
Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung fallen.

Auch in der Frage der Beweislastumkehr wurde die Haltung der Kommissionsmehrheit
übernommen. Die generelle Erleichterung der Beweislast zugunsten der Frauen war als
eine Art "Schicksalsartikel" der gesamten Vorlage erachtet worden. Die
Kommissionsmehrheit wollte das Prinzip jedoch lediglich bei Lohngleichheitsklagen
gelten lassen. Sie argumentierte, dass einzig die Lohnungleichheit objektiv mess- und
feststellbar sei, in den anderen Bereichen hingegen von vagen Vermutungen
ausgegangen werden müsse.

Zu harten Diskussionen kam es beim Verbandsbeschwerderecht, ein weiterer
Grundpfeiler des Gleichstellungsgesetzes. Von rechtsbürgerlicher Seite wurde verlangt,
den Verbänden sei das Klagerecht nur mit Einwilligung der betroffenen Frauen
zuzugestehen. Nachdem Bundesrat Koller darauf aufmerksam gemacht hatte, dass das
Bundesgericht bereits heute das Klagerecht der Berufsverbände nicht vom
Einverständnis der Betroffenen abhängig macht, wurde dieser Passus des Gesetzes
schliesslich in der ursprünglichen Fassung angenommen, allerdings auf Antrag Spoerry
(fdp, ZH) in dem Sinne präzisiert, dass die Verbände vor einer Klage das Gespräch mit
dem Arbeitgeber suchen müssen.
Im Bereich des Kündigungsschutzes setzten sich die Vorschläge des Bundesrates durch.
Demnach kann die Kündigung einer Arbeitnehmerin, die aus Rache für eine vorgängige
Gleichstellungsbeschwerde ausgesprochen wird, angefochten werden. Keine Chance
hatte ein Antrag von Felten (sp, BS), Rachekündigungen seien schlechthin für nichtig zu
erklären. Klar wurde auch die Aufwertung des eidg. Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann gutgeheissen. Das Büro soll direkt dem Departement des Innern
unterstellt werden, um Dienstwege zu verkürzen und ihm mehr Gewicht zu verschaffen.
Trotz dem Hinweis einiger Ratsmitglieder auf die leere Bundeskasse fanden auch die
gesetzlichen Bestimmungen für Finanzhilfen an Förderungsprogramme und
Beratungsstellen für Frauen Zustimmung. In der Gesamtabstimmung passierte das neue
Gesetz mit 114 zu 35 Stimmen. 35

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.03.1994
MARIANNE BENTELI
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Nationalrätin von Felten(sp, BS) ersuchte den Bundesrat mit einem überwiesenen
Postulat, den vom Bundesamt für Statistik ausgearbeiteten Bericht über die Situation
der Frauen und Männer in der Schweiz aus statistischer Sicht periodisch zu
aktualisieren und mit weiterem Datenmaterial zu ergänzen. 36

POSTULAT
DATE: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI

Enfants et jeunesse

Der Nationalrat behandelte in seiner Sommersession den Expertenbericht über das
Ausmass der Kindsmisshandlungen in der Schweiz, welcher 1992 publiziert worden war.
Die Autoren unterschieden zwischen vier Formen der Misshandlung: die
Vernachlässigung, das heisst die mangelnde körperliche und seelische Zuwendung, die
seelische Misshandlung, die sexuelle Ausbeutung und die physische Misshandlung.
Während der Anteil der vernachlässigten und seelisch misshandelten Kinder nicht
beziffert werden kann, so wird die Zahl der jährlich in der Schweiz sexuell
ausgebeuteten Kindern auf 40 000 bis 50 000 geschätzt. In seiner im Vorjahr
veröffentlichten Stellungnahme zum Bericht wollte der Bundesrat weniger auf neue
Gesetze, denn auf Prävention im Bereich der Familien- und Gesellschaftspolitik setzen.
Konkret nannte er die Koordination des Kinderschutzes auf eidgenössische Ebene,
Unterstützung von Hilfsorganisationen, Präventionskampagnen, die Ratifizierung der
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes sowie die Mutterschaftsversicherung.

Dies ging einem Teil des Nationalrates allerdings nicht weit genug. Insbesondere Judith
Stamm (cvp, LU), welche 1987 mit einem Postulat den Anstoss für den Expertenbericht
gegeben hatte, zeigte sich enttäuscht, dass der Bundesrat kaum konkrete Massnahmen
vorgeschlagen habe. Der Rat behandelte denn auch eine Reihe von Vorstössen, welche
den Bundesrat in mehr oder weniger verbindlicher Form zum Handeln aufriefen. Eine
Motion Hollenstein (gp, SG) für die Einführung eines Kinderschutzartikels in der
Bundesverfassung wurde trotz Unterstützung der CVP mit 68 zu 59 Stimmen knapp
abgelehnt, ein ähnlichlautendes Postulat der Rechtskommission hingegen einstimmig
überwiesen. Angenommen - und zwar sehr deutlich mit 96 zu 26 Stimmen - wurde auch
eine Kommissionsmotion, welche den Bundesrat beauftragt, den Grundsatz des
Verbotes der Körperstrafen und erniedringender Behandlung von Kindern innerhalb
und ausserhalb der Familie im schweizerischen Recht explizit einzuführen. Überwiesen
wurden zudem weitere Postulate sowohl der Rechtskommission wie von Nationalrätin
von Felten (sp, BS) über die Gewaltprävention in Familie und sozialem Nahraum resp.
zum Ausbau des Sorgentelefons für Kinder. 37

RAPPORT
DATE: 13.06.1996
MARIANNE BENTELI

Enseignement, culture et médias

Médias

Radio et télévision

Eine Motion von Felten (sp, BS) beantragte, dass in der UBI, welche auch die Darstellung
von Gewalt im Fernsehen überwacht, mindestens vier Frauen sitzen sollen, da diese
Gewaltdarstellungen anders wahrnehmen als Männer. Sie wurde vom Nationalrat als
Postulat überwiesen. In seiner Antwort wies der Bundesrat darauf hin, dass seit 1991
drei Frauen im neunköpfigen Gremium sitzen. Eine gesetzliche Quotenregelung für die
UBI lehnte er ab. 38

MOTION
DATE: 18.03.1994
EVA MÜLLER

Partis, associations et groupes d'intérêt
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Partis

Grands partis

Von den Bundesratsparteien legte die SP bezüglich ihrer Haltung zum EWR schon weit
im Vorfeld der Abstimmung die grösste Geschlossenheit an den Tag, ohne jedoch
interne Kritik – vor allem seitens der Verteidiger direktdemokratischer Instrumente – zu
ersticken. Die Partei akzeptierte den EWR als Übergangslösung und forderte
innenpolitische Reformen als flankierende Massnahmen in den Bereichen Sozial- und
Umweltpolitik. Als mittelfristiges Ziel sprach sich die SP allerdings für einen EG-Beitritt
aus, da nur ein solcher gleichberechtigte Mitsprache und -verantwortung gewähre. Mit
47 zu 4 Stimmen beantragte der Vorstand, am Parteitag von Genf die Ja-Parole zu
fassen. Die Delegierten folgten diesem Antrag mit 521 zu 62 Stimmen – entgegen den
Voten von Nationalrat Gross (ZH) sowie der Nationalrätin von Felten (BS), welche das
Vertragswerk als undemokratisch und zu wirtschaftsfreundlich resp. sexistisch
ablehnten –, obwohl in der Sondersession zum Eurolex die Forderung nach
flankierenden Massnahmen nicht durchgesetzt werden konnte. Drei Wochen vor der
Abstimmung über den Beitritt zum EWR äusserte Parteipräsident Bodenmann im
parteiinternen Pressedienst, nur ein Wunder könne noch ein Ja zum EWR bringen,
worauf vor allem die Neuenburger Sektion bemängelte, der Präsident habe zu früh
resigniert. Die Vorwürfe seitens der Romands wurden nach der Verwerfung des EWR-
Abkommens erneut erhoben. 39

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 25.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die SP verabschiedete am Parteitag ihr Wirtschaftsprogramm für die Jahre 1994 bis
2005 unter dem Titel «Mit radikalen Reformen die Zukunft gestalten». Mit knappem
Mehr entschieden die Delegierten, dass die Reformen innerhalb des herrschenden
kapitalistischen Systems durchzuführen seien. Die Überwindung des Kapitalismus stelle
für die nächsten zwölf Jahre kein Ziel der SP mehr dar, da die Partei der herrschenden
Wirtschaftsordnung zurzeit kein grundlegend neues und glaubwürdiges Konzept
entgegenzusetzen habe. Der Abschied von der traditionellen grundsätzlichen
Kapitalismuskritik sorgte innerhalb der Partei für eine breite, kontroverse Diskussion.
Nationalrätin Margrith von Felten (BS) schalt das Papier in einem Rückweisungsantrag
als «Arrangement mit den herrschenden Verhältnissen». Ausserdem kritisierte die
zentrale Frauenkommission der Partei, dass Frauenforderungen im
Wirtschaftsprogramm zu wenig berücksichtigt würden. Insgesamt hatten über 400
Sektionen und Kantonalparteien Änderungsanträge eingereicht. Ein Antrag der Zürcher
Kantonalsektion, der forderte, das Ziel des sozialen Friedens sei aus dem Programm zu
streichen, wurde von den Delegierten knapp und etwas überraschend mit dem
Argument angenommen, die Sozialpartnerschaft werde von den Arbeitsgebern verletzt.
Das über 100seitige Wirtschaftskonzept fordert eine sozialere und ökologischere
Schweiz, mehr Wettbewerb und Transparenz der Schweizer Wirtschaft, eine neue
Landwirtschaftspolitik und eine Reform des Bildungswesens. 40

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 20.06.1994
EVA MÜLLER

Nach der Rücktrittsankündigung Bodenmanns begann sich das Kandidatenkarussell
rasch zu drehen. Insbesondere die SP-Frauen meldeten ihren Anspruch auf das
Parteiamt an, wobei sie ein Kopräsidium forderten. Gleichzeitig führten
Parteiexponenten - weitgehend via Medien - eine teils gehässige Diskussion über den
Zustand und die künftige Ausrichtung der Partei. Nachdem sich chancenreiche
Kandidaten wie Ständerätin Christiane Brunner (GE) oder Nationalrat Franco Cavalli (TI)
zurückgezogen hatten, verblieben am Schluss nur der Nationalrat und Biobauer Andrea
Hämmerle (GR) und die - erst im letzten Augenblick kandidierende - Zürcher Stadträtin
Ursula Koch. Diese machte Ende Juni an einem Parteitag in Thun als Frau, Städterin
und einen neuen Stil versprechende Politikerin klar das Rennen gegen den «Bergler«
und Kontinuität garantierenden Hämmerle, obwohl sie keine politische Erfahrung auf
nationaler Ebene mitbrachte. Koch kündigte nach ihrer Wahl Grundwertediskussionen
in der SP an, versprach der Parteibasis mehr Macht und forderte die Wiederherstellung
des Primats der Politik vor der Wirtschaft.
Die SP-Frauen setzten ihre Forderung nach einem Co-Präsidium auch selbst um: Als
Nachfolgerinnen von Margrith von Felten (BS) wählten sie Jacqueline Fehr (ZH) und
Véronique Pürro (GE) gemeinsam ins Präsidentinnenamt der SP-Frauen. 41

CHRONIQUE DES PARTIS
DATE: 30.06.1997
EVA MÜLLER
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Mit sofortiger Wirkung trat im August die Basler Nationalrätin Margrith von Felten aus
der Sozialdemokratischen Partei aus und kündigte an, bei den Parlamentswahlen von
1999 als Parteilose auf einer links-grün-feministischen Liste zu kandidieren. Als Gründe
für ihren Austritt bezeichnete sie zunehmende politische Differenzen mit den SP-
Positionen. Sie kritisierte insbesondere den Kurswechsel der Partei in der
Wirtschaftspolitik; mit dem Wirtschaftskonzept von 1994 setze die Partei auf
Wirtschaftswachstum, was in ihren Augen angesichts der Bedrohung der
Lebensgrundlagen ein Irrsinn sei. Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode
wechselte sie in die Bundeshausfraktion der Grünen. 42

CHRONIQUE DES PARTIS
DATE: 27.08.1998
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